
KEIN GESETZLICHES WIDERRUFSRECHT BEI HEIZÖLBESTELLUNGEN 

Beim Heizölverkauf besteht das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucherkunden 
nicht, weil auf Verträge über die Lieferung von Heizöl der Ausschlussgrund des § 312 g 
Abs. 2 Nr. 8 BGB anwendbar ist. Verbraucher können ihre auf Abschluss des Vertrages 
gerichtete Willenserklärung also nicht widerrufen. Beim Verkauf an Unternehmer gelten 
die gesetzlichen Regelungen. 

 

Neckarsteinach, den 23.02.2026 


